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Minoritenplatz 5, 1010 Wien

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Dr. Walter Rosenkranz
Parlament

1017 Wien

Geschéftszahl: 2026-0.312.674

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5749/J-NR/2026 betreffend Quartalsbericht
der Nachtigungskosten lhres Ressorts im 1. Quartal 2026, die die Abgeordneten zum
Nationalrat Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen am 9. April 2026 an mich

richteten, darf ich anhand der mir vorliegenden Informationen wie folgt beantworten:

Zu den Fragen 1 bis 3, 6, 7 sowie 9 und 10:
» Welche Dienstreisen haben Sie persénlich im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026

unternommen, bei denen Ubernachtungskosten aus éffentlichen Mitteln angefallen

sind? Bitte um tabellarische Angabe, inklusive:

a. Datum und Zweck der Reise

b. Reiseziel (Ort, Land)

c¢. Dauer der Reise (An- und Abreisedatum)

d. Anzahl der Ubernachtungen

e. Name und Adresse der Unterkunft

f. Hotel- bzw. Unterkunftskategorie (z.B. Sterneklassifizierung)

g. gebuchte Zimmerkategorie (z.B. Standard, Superior, Suite)

h. Kosten pro Ubernachtung (netto und brutto)

i. Angabe, ob Friihstiick, Halbpension oder Vollpension inkludiert war

j. Aufstellung sémtlicher Zusatzleistungen (z.B. Spa, Wellness, Massagen, Fitness,
sonstige Freizeitangebote)

k. Aufstellung aller separat verrechneten Leistungen wie Minibar, Getrdnke,
Essensrechnungen, Room-Service etc.

I. Begriindung der Wahl der Unterkunft und Zimmerkategorie

m. Buchungsweg (direkt, iiber Ministerium, (iber externe Agentur, (iber zentrale

Bundesbuchungsplattform)
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n. Zeitpunkt der Buchung (Anzahl der Tage vor Reiseantritt)

0. Falls kurzfristige Buchung: Begriindung

p. Falls ein Upgrade (Zimmer, Suite oder Zusatzleistungen) gebucht wurde: Datum,
Kosten, Begriindung

q. Falls Aufenthalt privat verldngert wurde: Dauer, Kosten, Kostentrdger

Welche Dienstreisen haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kabinett im
Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 unternommen, bei denen Ubernachtungskosten
aus offentlichen Mitteln angefallen sind? Bitte ebenfalls um tabellarische Angabe mit
den Unterpunkten:

a. Datum und Zweck der Reise

b. Reiseziel (Ort, Land)

c. Dauer der Reise (An- und Abreisedatum)

d. Anzahl der Ubernachtungen

e. Name und Adresse der Unterkunft

f. Hotel- bzw. Unterkunftskategorie (z.B. Sterneklassifizierung)

g. gebuchte Zimmerkategorie (z.B. Standard, Superior, Suite)

h. Kosten pro Ubernachtung (netto und brutto)

i. Angabe, ob Friihstiick, Halbpension oder Vollpension inkludiert war

j. Aufstellung séimtlicher Zusatzleistungen (z.B. Spa, Wellness, Massagen, Fitness,
sonstige Freizeitangebote)

k. Aufstellung aller separat verrechneten Leistungen wie Minibar, Getrénke,
Essensrechnungen, Room-Service etc.

I. Begriindung der Wahl der Unterkunft und Zimmerkategorie

m. Buchungsweg (direkt, (iber Ministerium, (iber externe Agentur, (iber zentrale
Bundesbuchungsplattform)

n. Zeitpunkt der Buchung (Anzahl der Tage vor Reiseantritt)

o. Falls kurzfristige Buchung: Begriindung

p. Falls ein Upgrade (Zimmer, Suite oder Zusatzleistungen) gebucht wurde: Datum,
Kosten, Begriindung

q. Falls Aufenthalt privat verldngert wurde: Dauer, Kosten, Kostentrdger

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie im Zeitraum 01.01.2026

bis 31.03.2026 auf jede einzelne lhrer Dienstreisen begleitet? Bitte fiihren Sie fiir jede
Reise gesondert an:

a. Funktion im Kabinett

b. konkrete dienstliche Aufgabe wdéhrend der Reise

¢. Begriindung fiir die Notwendigkeit der Teilnahme dieser Person(en)

Wurden im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 Ubernachtungen aufBerhalb der
jeweils glinstigsten verfiigbaren Kategorie gebucht?

a. Falls ja, bitte fiir jede Reise Datum, Ort, Unterkunft und Zimmerkategorie anfiihren
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b. Falls ja, Begriindung, warum nicht die glinstigste verfiigbare Kategorie gewdhlt
wurde
c. Falls ja und verfiigbar: Dokumentation der Preisvergleiche
>  Wie hoch war die Gesamtsumme die Gesamtsumme aller Ubernachtungskosten
getrennt nach Inlands- und Auslandsreisen fiir den Zeitraum 01.01.2026 bis
31.03.20267 Bitte um Aufschliisselung nach:
a. Minister persénlich
b. Mitarbeiter im Kabinett
c. Zusatzleistungen (z.B. Spa, Massagen, Minibar, Getrénke, Essensrechnungen, Room-
Service etc.)
> Gab es im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 Fille, in denen Ubernachtungskosten,
Zusatzleistungen oder Verpflegungskosten nicht von éffentlichen Mitteln
tibernommen, sondern von Dritten bezahlt wurden?
a. Falls ja, bitte fiir jede einzelne Reise genau angeben:
i. Datum, Ort und Unterkunft
ii. Hohe der libernommenen Kosten
iii. Name und Art des Dritten (Privatperson, Unternehmen, Organisation)
iv. Anlass und Begriindung der Kosteniibernahme
» Gab es Fdille, in denen bei gebuchter Halbpension oder Vollpension im Zeitraum
01.01.2026 bis 31.03.2026 dennoch zusditzliche Restaurant- oder Cateringkosten aus
Offentlichen Mitteln bezahlt wurden?
a. Falls ja, bitte fiir jeden Fall Datum, Ort, Anlass, Kosten und Begriindung angeben.

Im Anfragezeitraum wurden von mir keine mit Nachtigungen verbundene Auslands- und
Inlandsdienstreisen absolviert und demgemal keine Unterbringungskosten im Zuge der

Dienstreiseverrechnung verrechnet.

Fiir die im Anfragezeitraum vom 1. Janner 2026 bis zum 31. Marz 2026 von meinen
Kabinettsreferentinnen und Kabinettsreferenten absolvierten Auslands- und
Inlandsdienstreisen sind folgende Unterbringungskosten (soweit im Zuge der
Dienstreiseverrechnung unter den einschlagigen Konten zum angefragten Stichtag bereits

abgerechnet) angefallen:

Datum Zielort Anlass/Zweck Anzahl der Hotel Unterbringungs-
(Ort, Land) Ubernéchtigungen / kosten in EUR
Personen
08.-11.03.2026 Tallinn, Estland International 3/1 Radisson Collection 388,44
Summit on the Hotel, Tallinn
Teaching Profession
(ISTP26)

Die Wahl der Unterkiinfte erfolgt nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
und ZweckmaRigkeit. Dabei sind auch die Vorgaben der Reisegebilihrenvorschrift 1955
(RGV) zu beachten.
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Die Kosten fiir Verpflegung sind mit der Reisezulage (umfassend die Tages- und
Nachtigungsgebiihr) nach der RGV abgedeckt und kénnen daher nicht separat

ausgewiesen werden.

Der Zeitpunkt der Buchung erfolgt in der Regel durch den jeweiligen Bediensteten ist fiir
die Reisegebihrenverrechnung nicht (abrechnungs-)relevant; dies gilt analog fiir den

Buchungsweg.

Wellness-Aufwendungen oder Minibar-Geblihren, Room-Service oder dhnliche separat zu
verrechnende Leistungen fallen grundsatzlich nicht unter die RGV, da sie nicht zur
Erfillung einer dienstlichen Aufgabe dienen, sondern privat sind. Derartige Kosten sind
daher privat zu begleichen und es liegen daher auch keine Daten dazu im Ministerium auf.

Ebenso stellen private Aufenthaltsverlangerungen keinen Gegenstand der Vollziehung dar.

Zu Frage 4.
> Wourden bei Dienstreisen im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026

Ubernachtungskosten fiir Personen iibernommen, die keine dienstliche Aufgabe
hatten (z.B. Lebenspartner, Familienmitglieder)?

a. Falls ja, bitte um die Anzahl der Félle, Hohe der Kosten und Begriindung.

Nein, es erfolgten im angefragten Zeitraum keine derartigen Ubernahmen von
Ubernachtungskosten.

Zu Frage 5:
» Wurden im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 Rahmenvereinbarungen oder

Sondertarife mit Hotels oder anderen Unterkiinften in Anspruch genommen?
a. Falls ja, bitte genaue Konditionen, gewdhrte Nachldsse und Vertragsparteien

angeben.

Nein, es wurden keine Rahmenvereinbarungen oder Sondertarife in Anspruch genommen.

Zu Frage 8:
> Wurden im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 Stornierungen von Ubernachtungen

vorgenommen, bei denen Stornogebiihren anfielen?
a. Falls ja, bitte fiir jede Stornierung Datum, Ort, Héhe der Gebiihr, Grund der

Stornierung und Entscheidungsverantwortlichen nennen.

Bei den von meinem Kabinett im angefragten Zeitraum absolvierten Dienstreisen mit
Nachtigungen wurden keine Stornierungen vorgenommen bzw. sind in den vorstehenden

tabellarischen Angaben keine Stornierungskosten bzw. Umbuchungskosten enthalten.
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Zu Frage 11:
> Gab esim Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 Reisen, bei denen der dienstliche Teil

(Sitzungen, Termine, Veranstaltungen) zeitlich oder inhaltlich nur einen geringen Teil
des Aufenthalts ausmachte?

a. Falls ja, bitte genaue Aufstellung mit Begriindung.
Nein.

Zu den Fragen 12 bis 15:

» Bitte legen Sie sémtliche Richtlinien, internen Vorgaben oder gesetzlichen

Bestimmungen dar, die in lhrem Ressort fiir die Ubernahme von Ubernachtungskosten
im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 gelten, einschliefSlich:
a. Regelungen zur Auswahl der Unterkunft
b. maximale Kostenlimits
c. Vorgaben fiir Zusatzleistungen
d. Genehmigungsverfahren vor Reiseantritt
» Wurden im Zeitraum 01.01 .2026 bis 31.03.2026 Ausnahmen von den in Frage 12
genannten Regelungen genehmigt?
a. Falls ja, bitte fiir jede Ausnahme einzeln angeben:
i. Datum und Ort der Reise
ii. betroffene Person(en)
iii. Art der Ausnahme
iv. Begriindung fiir die Genehmigung
» Gab esim Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 Beschwerden, Reklamationen oder
rechtliche Auseinandersetzungen mit Hotels oder Unterkiinften im Zusammenhang mit
Dienstreisen?
a. Falls ja, bitte genaue Darstellung.
» Welche MafZnahmen werden Sie setzen, um die Transparenz und Kosteneffizienz bei

Ubernachtungsausgaben kiinftig zu verbessern?

Diesbeziglich wird auf die Regelungen der RGV hingewiesen, welche die finanziellen
Anspriiche bei Dienstreisen im Bundesdienst regelt. Kernbestandteile sind die
Reisekostenvergilitung, welche die Kosten fiir die Beforderung der Person sowie fir die
Benlitzung von Transportmitteln deckt sowie die Reisezulage, eine Pauschale zur
Abdeckung des Mehraufwandes fiir Verpflegung und Unterkunft, die aus Tages- und
Nachtigungsgebihr besteht. Die RGV wird regelmalig angepasst und aktualisiert.
Reisebewegungen sind wie bisher auf das absolute Mindestmal zu beschranken. Dartiber
hinaus wird nach den Maligaben der gebotenen Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und
ZweckmaBigkeit gehandelt. Ausnahmen bzw. Beschwerden, Reklamationen oder

rechtliche Auseinandersetzungen gab es keine im angefragten Zeitraum.
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Wien, 9. Juni 2026

Christoph Wiederkehr, MA

OSrE

BUNDESMINISTERIUM
FUR BILDUNG

@

AMTSSIGNATUR

Pp

<
S
<

Unterzeichner

5188/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

Bundesministerium fur Bildung

Datum/Zeit

2026-06-09T12:54:42+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elekir.
Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2097799830

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at.
Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bmb.gv.at/verifizierung.

6vonb

www.parlament.gv.at




Unterzeichner | Par | ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 06- 09T13: 01: 48+02: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2026-06-09T12:54:42+0200
	Bundesministerium für Bildung
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-06-09T13:01:48+0200
	Parlamentsdirektion




